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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Amtsgericht Dresden - Insolvenzgericht - hat mit dem anliegend in Ablichtung beigefügten 

Beschluss vom 06.05.2014 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der INFINUS AG 

Finanzdienstleistungsinstitut eröffnet und den Unterzeichner zum Insolvenzverwalter bestellt. 

Im Insolvenzeröffnungsbeschluss hatte das Gericht zunächst einen Fristablauf zur Anmeldung 

der Forderungen auf den 26.06.2014, den Berichtstermin auf den 08.07.2014 und den Termin 

zur Prüfung der zur Tabelle angemeldeten Forderungen im schriftlichen Verfahren auf den 

27.10.2014 bestimmt. 

Das Gericht hat nunmehr, wie aus dem ebenfalls beigefügten Beschluss vom 13.06.2014 

ersichtlich, die vorstehend genannten Termine aufgehoben. 

Stattdessen hat das Gericht nunmehr folgende neue Termine bestimmt:

• Fristablauf zur Anmeldung der Forderungen beim Insolvenzverwalter: 07.11.2014

• Berichtstermin: 14.01.2015

• Termin zur Prüfung der Forderungen im schriftlichen Verfahren: 02.03.2015

RA Dr. Bruno M. Kübler/MF 16.06.2014
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Zur Erläuterung darf ich Folgendes festhalten: 

Bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der INFINUS AG 

Finanzdienstleistungsinstitut (im Folgenden „FDI“) handelt es sich um eines der 

Insolvenzverfahren der FuBus/INFINUS-Unternehmensgruppe. Die größte Gläubigergruppe 

dieser Verfahren bilden die geschädigten Anleger. Da die FDI für den Vertrieb der 

Finanzinstrumente und die Akquisition von Nachrangdarlehen der gesamten 

Unternehmensgruppe zuständig war, ist damit zu rechnen, dass in dem vorliegenden 

Verfahren sowohl die Anleger der Future Business KGaA als auch die Anleger der 

PROSAVUS AG und der ecoConsort AG Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden werden. 

Die hierdurch bedingte außergewöhnlich hohe Anzahl von ca. 70.000 Forderungen stellt das 

Insolvenzgericht, die Insolvenzverwaltung und die beteiligten Dienstleister vor ungewöhnliche 

technische und organisatorische Herausforderungen. Um vor diesem Hintergrund gleichwohl 

einen geordneten Verfahrensablauf zu gewährleisten, ist beabsichtigt, den geschädigten 

Anlegern elektronisch lesbare Forderungsanmeldungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Ziel ist es, eine effiziente und zeitnahe Bearbeitung der Forderungsanmeldungen und eine 

technische Vorbereitung der Gläubigerversammlung zu ermöglichen, die trotz der hohen 

Anzahl der Forderungen und Gläubiger zu einem möglichst reibungslosen Ablauf führt. Die 

Aufbereitung der Daten und der Druck und Versand der Forderungsanmeldungsunterlagen 

wird nach jetziger Erkenntnis erheblich längere Zeit beanspruchen als dies zunächst geplant 

werden konnte. Die Verschiebung der vom Insolvenzgericht ursprünglich festgesetzten 

Termine war deshalb unvermeidbar. 

Im Hinblick auf die beabsichtigte postalische Zuleitung elektronisch lesbarer 

Forderungsanmeldungsunterlagen darf ich Sie bitten, den Zugang dieser Unterlagen, 

der bis spätestens Ende August 2014 geplant ist, abzuwarten und die Anmeldung Ihrer 

Forderung(en) nur mit den Ihnen übermittelten Unterlagen vorzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Kübler
Rechtsanwalt
als Insolvenzverwalter
Fachanwalt für Insolvenzrecht
Fachanwalt für Steuerrecht Anlagen










